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denden und konterrevolutionär-restaurati- 
ven Charakter. Somit ergibt sich die Grund
funktion des 1. Kapitels aus der engen Ver
knüpfung des Schutzes der Souveränität 
der DDR, des Weltfriedens sowie der Ach
tung der Menschenrechte, einschließlich 
der verfassungsmäßigen Grundrechte der 
Bürger der DDR.
Die Sicherung grundlegender völkerrecht
licher Prinzipien zur Erhaltung des Welt
friedens und des Schutzes der Menschen
rechte auch mittels des Strafrechts, ist 
völkerrechtliche Verpflichtung aller Völker 
und Staaten.
Die Menschenrechte werden im 1. Kapitel 
durch den Schutz der Grundfesten für die 
Gewährleistung jeglicher Menschenrechte 
überhaupt gesichert. In Tatbeständen an
derer Kapitel, z. B. hinsichtlich des Schut
zes der Unverletzlichkeit der Person und 
der Wohnung, des Post- und Fernmelde
geheimnisses, werden einzelne Menschen
rechte geschützt. Hauptanliegen der 
Menschheit sind die Sicherung des Frie
dens und der Schutz vor Menschiichkeits- 
und Kriegsverbrechen. Deshalb ist der 
Kampf um die Erhaltung und Festigung 
des Weltfriedens und gegen Unmensch
lichkeit sowie gegen Verbrechen wider die 
völkerrechtlichen Regeln der Kriegfüh
rung oberstes Gebot zum Schutze der Men
schenrechte,
Die außerordentlich große Gesellschafts
gefährlichkeit der Verbrechen nach dem
1. Kapitel ergibt sich aus folgendem:
a) Diese Verbrechen sind ihrem sozialen 

Wesen und Charakter nach Kriminali
tät gefährlichster Art und größten Aus
maßes, Sie sind extrem gesellschafts
gefährlich d. h. menschheitsfeindlich 
wegen ihres besonders ausgeprägt frie
densfeindlichen Charakters und der in 
ihnen offen zum Ausdruck kommenden 
brutalen Menschenverachtung. Sie be
drohen oder gefährden in beträchtlichem 
Ausmaß die physische Existenz der 
Menschheit und die von ihr geschaffe
nen Errungenschaften und Werte.

b) Verbrechen gegen den Frieden, die 
Menschlichkeit und Kriegs verbrechen 
sind in der Regel Organisationsverbre
chen, Sie werden grundsätzlich durch

einen zentral organisierten und ausge
bauten Machtapparat verwirklicht, der 
auf die komplexe Planung, Vorberei
tung und Ausführung solcher Verbre
chen ausgerichtet ist (vgl. OGNJ 1966/7,
S. 193 ff. insbes. S. 203).

c) Diese Angriffe sind kriminelle Verbre
chen, die individuelle strafrechtliche 
Verantwortlichkeit begründen und nicht 
allein historisches oder politisches Un
recht.

Für die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
gelten dabei folgende allgemeine Grund
sätze :
a) Personen, die an der Planung, Vorbe

reitung, Organisierung oder Ausfüh
rung derartiger Verbrechen beteiligt 
sind, werden nach Kapitel 1 in Über
einstimmung mit den dafür maßgeben
den völkerrechtlichen Abkommen und 
Festlegungen und gemäß den Grund
sätzen des innerstaatlichen Strafrechts 
für individuelle strafrechtliche Verant
wortlichkeit zur Verantwortung gezo
gen.

b) Handelte die Person, welche die Tai 
verübte, die ein Verbrechen im Sinne 
des 1. Kapitels bildet, in verantwort
licher Funktion eines Staates, befreit 
sie das nicht von der Verantwortlich
keit.

c) Handelte die Person in Ausführung eines 
Befehls oder einer Weisung ihrer Re
gierung oder ihres Vorgesetzten, befreit 
sie das nicht von der Verantwortlich
keit (vgl. § 95).

d) Beging die Person ein Verbrechen gegen 
den Frieden, die Menschlichkeit, die 
Menschenrechte oder ein Kriegsverbre
chen, ist die Verjährung ausgeschlossen 
(Art. 91 Verfassung, vgl. auch die Kon
vention über die Nichtanwendbarkeit 
von Verjährungsbestimmungen auf 
Kriegsverbrechen und auf Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit vom 26. No
vember 1968, vgl. § 84 StGB).

6, Für die strafrechtliche Verantwortlich
keit der im 1. Kapitel erfaßten Verbrechen 
besteht folgende Rechtslage: Allgemein
anerkannte Normen des Völkerrechts über 
die Bestrafung von Verbrechen gegen den


